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    Synopse zur 2. Änderung der Satzung über die Benutzungsordnung der Vogtlandbibliothek 
                                 Plauen (Benutzungsordnung Vogtlandbibliothek - BOVoBi)

Satzung über die Benutzungsordnung Satzung zur 2. Änderung der Satzung über
der Vogtlandbibliothek Plauen  die Benutzungsordnung der Vogtlandbibliothek

(Benutzungsordnung Vogtlandbibliothek - Plauen (Benutzungsordnung Vogtland-
BOVoBi) bibliothek - BOVoBi)

vom 01.03.2010
§ 3 Anmeldung § 3 Anmeldung
Absatz 1 Satz 2 Absatz 1 Satz 2
… Nachweises des Wohnsitzes. … Nachweises des Wohnsitzes oder schriftlich 

unter Nutzung der Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises.

Absatz 1 Satz 3 Absatz 1 Satz 3
Kinder unter 14 Jahren können nur als entfällt
Benutzer der Kinderbibliothek angemeldet
werden.

Absatz 2 Satz 3 Absatz 2 Satz 3
… Speicherung der angegebenen Daten. … Speicherung der angegebenen Daten nach

EU-DSGVO.

§ 6 Haftung der Vogtlandbibliothek § 6 Haftung der Vogtlandbibliothek
Für Schäden … (1) Für Schäden …

(2) Eltern achten auf ihre Kinder und haften 
gegebenenfalls für sie. Die Mitarbeiterinnen
der Bücherei übernehmen keinerlei Aufsichts-
pflicht im Sinne von § 832 Abs. 2 BGB.

§ 7 Entleihung, Verlängerung § 7 Entleihung, Verlängerung
Absatz 2 Absatz 2
(2) Die Inhaber einer Jahreskarte mit AV- entfällt
Erweiterung können AV-Medien (audio und/
oder visuelle Medien) entleihen, wobei eine Anpassung der Nummerierung der nach-
Ausleihbeschränkung für Bildtonträger und folgenden Absätze.
elektronische Medien gemäß § 10 Abs. 4
besteht.

§ 10 Ausleihbeschränkungen § 10 Ausleihbeschränkungen
Absatz 2 Absatz 2
(2) Medien des Präsenzbestandes können im entfällt
Ausnahmefall nach Absprache bis zum 
nächsten Tag bzw. über das Wochenende Anpassung der Nummerierung der nach-
entliehen werden. Bei Überschreiten der folgenden Absätze.
Leihfristen dieses Bestandes entstehen
gemäß der Gebührensatzung für die Vogt-
landbibliothek Versäumnisgebühren. 
Darüber hinaus kann ein Ausschluss von der
Ausleihe und den Dienstleistungen der
Vogtlandbibliothek erfolgen.



Seite 2
Satzung über die Benutzungsordnung Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die

der Vogtlandbibliothek Plauen Benutzungsordnung der Vogtlandbibliothek
(Benutzungsordnung Vogtlandbibliothek - Plauen (Benutzungsordnung Vogtland-

BOVoBi) bibliothek - BOVoBi)
vom 01.03.2010

§ 10 Ausleihbeschränkungen § 10 Ausleihbeschränkungen
Absatz 4 Absatz 3 (nach neuer Nummerierung)
(4) Bei den AV-Medien ist die Ausleihe von (3) Unter Vorlage eines Benutzerausweises für
Bildtonträgern und elektronischen Medien Kinder werden nur noch Medien entliehen, 
für Kinder unter 14 Jahren auf 4 Medien, welche für das jeweilige Alter der Kinder und
davon 2 aus der Kinderbibliothek und 2 aus Jugendlichen klassifiziert und gekennzeichnet
der Mediathek, beschränkt. sind (FSK). Die Vogtlandbibliothek ist berechtigt,

entsprechende eigene Bestimmungen zur
Altersfreigabe und Entleihung an Kinder und
Jugendliche im Bereich Printmedien festzu-
legen.

§ 12 Behandlung der entliehenen Medien, § 12 Behandlung der entliehenen Medien,
Haftung Haftung
Absatz 4 Absatz 4
(4) Videokassetten und Tonbandkassetten entfällt
sind vor der Rückgabe zurückzuspulen. Anpassung der Nummerierung der nach-

folgenden Absätze.

§ 14 Internet und Reproduktion § 14 Internet und Reproduktion
Absatz 1 Absatz 1 Sätze 7 und 8
ergänzt Eine entsprechend vorinstallierte Schutzsoft-

ware an den Benutzerarbeitsplätzen kann zu
Einschränkungen bei der Internetnutzung und
Verfügbarkeit insgesamt führen. Ein Anspruch
auf bestimmte Nutzungszeiten und Dauer be-
steht nicht.

Absatz 2 Satz 1 Absatz 2 Satz 1
… entsprechend ihren Möglichkeiten Verviel- … entsprechend ihren Möglichkeiten und unter
fältigungen … Beachtung der geltenden Rechtsgundlagen, 

Vervielfältigungen …

§ 15 Anmietung eines Veranstaltungsraumes § 15 Anmietung eines Veranstaltungsraumes
(1) Es besteht die Möglichkeit, den Veran- entfällt
staltungsraum der Vogtlandbibliothek anzu-
mieten. Ein Rechtsanspruch auf die Vermie-
tung besteht nicht.

(2) Über die Vermietung wird gegebenen- entfällt
falls ein privatrechtlicher Vertrag ge-
schlossen.

§ 16 Ausschluss von der Benutzung § 15 Ausschluss von der Benutzung
Anpassung der Nummerierung, da Wegfall von 
§ 15.


